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Meiner  Frau 





Vorwort 

Die vorliegende Dissertation wurde im Sommersemester 1977 von 
der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg angenommen. Das 
Manuskript P. J. A. Feuerbachs, m i t dem sie sich befaßt, hat Gustav 
Radbruch in den dreißiger Jahren im Nachlaß Feuerbachs aufgespürt 
und nach Heidelberg gebracht. Nach seinem Tod wurde es von seiner 
Witwe, Frau Lydia Radbruch, an Herrn Professor  Dr. Kar l Lackner 
ausgehändigt, der es zuständigkeitshalber an den Vertreter des Faches 
Deutsche Rechtsgeschichte an der Universität Heidelberg, meinen Leh-
rer Professor  Dr. Adolf Laufs weitergab. Ihm habe ich dafür zu dan-
ken, daß er mi r die Aufgabe der Bearbeitung des Manuskripts über-
tragen hat. 

Vor allem ihm bin ich auch Dank schuldig für wohlwollenden Rat 
und stetige freundliche Ermunterung. Herrn Professor  Dr. Kar l Lack-
ner danke ich für hilfreiche Anregungen und die freundlicherweise 
übernommene Zweitbegutachtung. Herr OR Landwirtschaftsrat  Peter 
Feuerbach und Herr Dr. Fr. P. Mittermaier haben mir m i t weiterfüh-
renden Hinweisen geholfen. Schließlich danke ich Herrn Professor  Dr. 
Johannes Broermann für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe „Schrif-
ten zur Rechtsgeschichte". 

Gernot  Schubert 
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Erster  Abschnitt 

Historische und arbeitstechnische Vorbemerkungen 

1. Entstehung und Schicksal des Entwurfs 

In den ersten Augusttagen des Jahres 18241 erhielt Paul Johann 
Anselm Ritter von Feuerbach2, als geistiger Vater des Strafgesetzbuches 
für das Königreich Bayern aus dem Jahre 1813 auch heute noch aner-
kannt und geachtet3, vom damaligen bayrischen Justizminister von Zent-
ner4 den Auftrag, sein eigenes Gesetzeswerk einer vollständigen und 
kritischen Revision zu unterwerfen  und einen neuen Entwurf zu er-
stellen. Feuerbach bedankte sich i n einem vom 27. August 1824 datier-
ten Brief  an von Zentner für den Auftrag und den darin liegenden 
„Beweis gnädigen Zutrauens"5 und machte sich an die Arbeit. Die wei-
tere Entwicklung ist einem Brief  zu entnehmen, den Feuerbach am 
23. Februar 1825 an den befreundeten Ministerialrat von Spies schickte6. 
Schon Ende 1824, also nach fast unglaublich kurzer Zeit, waren die A r -
beiten am Entwurf soweit abgeschlossen, daß Feuerbach ihn hätte vor-
legen können. Ein Besuch des damals als Präsident des dortigen Appel-
lationsgerichts in Ansbach lebenden Feuerbach in München Anfang des 
Jahres 1825, offenbar  zur Regelung von Geldangelegenheiten unter-
nommen, brachte die überraschende Wendung. Beiläufig bat von Zent-
ner Feuerbach, er möge den amtlichen Auftrag zur Ausarbeitung des 
Entwurfs nicht erwähnen, „sondern die Sache so stellen, als w e n n . . . 
diese Revision ganz aus eigener Bewegung als eine Privatarbeit über-
nommen" worden sei. Feuerbachs leicht verletzbares, durch das Ansin-

1 Der genaue Termin ist unklar. I n zwei Briefen vom 23. und 25. November 
nennt Feuerbach  den 4. und 7. August (Leben und Wirken  I I , S. 250 bezie* 
hungsweise S. 256). 

2 Zur Person vgl. vor al lem die Biographien von Radbruch  und Kipper 
sowie den A r t i ke l bei Wolf  S. 543 ff.  Vgl. außerdem die Hinweise bei Lüders-
sen S. 15 F N 23 und neuerdings Schröder  S. 81 ff. 

8 Vgl. beispielsweise Kipper  S. 69, Spendei  S. 58. 
4 Georg Friedrich Freiherr von Zentner (1752—1835) stand seit 1792 i n den 

verschiedensten Funkt ionen i m Dienste Pfalzbayerns. Besondere Verdienste 
hat er sich bei der Ausarbeitung der bayrischen Verfassungsurkunde von 
1818 und des Gemeindeediktes vom gleichen Jahr erworben (ADB Bd. 25, 
S. 67 ff.). 

5 Leben und Wirken  I I , S. 216. 
β Vgl. oben F N 1. 
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nen des Ministers tief gekränktes Ehrgefühl 7 ließ es nicht zu, die A r -
beiten am Entwurf fortzusetzen. Nach Ansbach zurückgekehrt, „rei-
nigte" er den Schreibtisch von dem das Revisionswerk betreffenden 
Apparat, vernichtete zahlreiche die Arbeit betreffende  Papiere und warf 
den Rest „zerstreut unter einen Plunder vieles andern ebenso nutzlos 
verschiebenen Papiers". Au f Bitten, den Entwurf der neu eingesetzten 
Gesetzeskommission zur Verfügung zu stellen, teilte Feuerbach später 
mit, der Entwurf existiere nicht mehr8. 

Diese Auskunft ist verständlich angesichts der Verbitterung Feuer-
bachs über die ihm widerfahrene  Behandlung und der geringen Mei-
nimg, die er von der vom neuen bayrischen König Ludwig9 eingesetzten 
Gesetzeskommission hatte10. Zutreffend  ist sie jedoch nicht. Das Manu-
skript fand sich fast vollendet in Feuerbachs Nachlaß. I m Jahre 1833 
hat Feuerbachs Sohn Eduard eine Abschrift  angefertigt  und dem bayri-
schen Justizministerium auf dessen Verlangen zur Einsicht übersendet11. 
Die Abschrift  konnte Radbruch schon in den dreißiger Jahren in den 
bayrischen Archiven nicht mehr ermitteln12. Sie muß erst recht nach den 
Verlusten durch den letzten Krieg als verloren gelten. Auch erneute 
Nachforschungen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, das seit 1969 alle 
vor 1933 angefallenen Aktenbestände auch des Justizministeriums zen-
tral verwaltet, waren erfolglos. Glücklicherweise ist aber die Urschrift 
erhalten geblieben. Gustav Radbruch hat sie bei den Vorarbeiten zu 
seiner erstmals 1934 erschienenen Feuerbach-Biographie i n den Archi-
ven der Familie Feuerbach wiederentdeckt. Von der Familie Feuerbach 
wurde das Manuskript dankenswerterweise zur Bearbeitung leihweise 
der Universitätsbibliothek Heidelberg zur Verfügung gestellt, wo es 
sich noch heute im Archiv befindet 13. 

7 Es w i r d eindringlich geschildert bei Radbruch  S. 38 und passim sowie bei 
Wolf  S. 546 f. 

8 Leben und Wirken  I I , S. 251. 
9 Ludwig I., König von Bayern (1786—1868), machte nach seiner Thronbe-

steigung i m Jahre 1825 München zu einem kul turel len Mi t te lpunkt Deutsch-
lands. Eine zunehmend reaktionäre Hal tung und die Beziehungen zu der 
spanischen Tänzerin Lola Montez riefen schließlich aber eine wachsende 
Opposition gegen den als exzentrisch geltenden Monarchen hervor. A m 20. 3. 
1848 wurde Ludw ig zur Abdankung zugunsten seines Sohnes Max imi l ian ge-
zwungen. (Vgl. ADB Bd. 19, S. 517 ff.). 

1 0 Vgl. Leben und Wirken  I I , S. 253 f. 
11 Leben und Wirken  I I , S. 253 FN. 
1 2 Das tei l t er auf S. V I des Vorworts zu einer von i hm i m Jahre 1933 

angefertigten Schreibmaschinenabschrift  des Entwurfs mit . 
1 3 So schildert den Weg des Manuskripts Wolfgang Mittermaier  i n seiner 

unveröffentlichten  Arbei t über den Entwurf .  M i t dieser Auskunft st immt eine 
Notiz überein, die der vor einigen Jahren verstorbene ehemalige Direktor der 
Universitätsbibl iothek Heidelberg, Herr Dr. K a r l Preisendanz, auf der Um-
hül lung des Manuskriptpäckchens angebracht hat. Sie, datiert vom 3.11.1948, 
lautet: „Gehört nach Angaben von Prof.  Radbruch den Erben Feuerbachs. 
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2. Außere Beschreibung des Manuskriptes 

Das Manuskript besteht aus insgesamt 331 losen Bogen Konzept-
papier in Quartgröße. Neun Blätter enthalten eine stichpunktartige 
Gliederung. Dem eigentlichen Gesetzestext ist ein lateinisches Zitat des 
Aeneas Silvius vorangestellt14. Sonst ist auf je einem Bogen entweder 
eine Kapitelüberschrift  oder eine einzelne Vorschrift  des Strafgesetzes 
festgehalten. 

Zahlreiche Streichungen, Änderungen und Ergänzungen beweisen, 
daß keinesfalls schon eine Niederschrift  letzter Hand vorliegt. Ver-
schiedentlich w i rd durch Punktierung angedeutet, daß der Text des 
Strafgesetzbuches von 1813 eingesetzt werden und damit weiter gelten 
soll. Unterstreichungen wichtiger Begriffe  i m Manuskript sollten später 
wohl durch Sperrdruck hervorgehoben werden. 

Offenbar  beim Anfertigen der Abschrift  für das bayrische Justiz-
ministerium hat auch Eduard Feuerbach, selbst Jurist, noch einige 
Änderungen am Manuskript vorgenommen. Seine Autorschaft  insoweit 
muß nach einem Handschriftenvergleich  als erwiesen gelten. Daß diese 
Zusätze und Abänderungen, wie Radbruch  vermutet hat15, auf anderen, 
nicht mehr vorhandenen Aufzeichnungen des Vaters beruhen, ist aller-
dings zweifelhaft.  Irgendwelche Notizen zum Entwurf wurden nie ge-
funden, und wie schon erwähnt hat Feuerbach nach eigenen Angaben 
zahlreiche Unterlagen vernichtet. 

3. Bisherige Bearbeitungen 
und Begründung der eigenen Arbeit 

Obwohl die Existenz des Entwurfs spätestens seit dem Erscheinen 
von „Leben und Wirken" im Jahre 1852 allgemein bekannt ist1®, liegen 
bisher nur knappe Nachrichten über den Inhalt vor. Eine umfassende 
Würdigung fehlt noch ganz. 

Einen ersten Hinweis auf die Tendenz des Entwurfs liefert  Feuerbach 
selbst noch während der Arbeit in einem Privatbrief  vom 24. Oktober 
182417. Von dritter Seite hat zuerst C. J. A. Mittermaier 18 mehrfach, 

Nur Hinterlegung (Mitterm. -f Radbr.)." Inzwischen haben sich die Erben 
Feuerbachs m i t dem endgültigen Verbleib des Manuskripts i n der Universi-
tätsbibliothek Heidelberg einverstanden erklärt. 

1 4 „Quaecunque mortales agunt, sive pr ivat im, sive publice, calumniae 
subjacent; nec divinis operibus maledica l ingua parcit. — A n fugiet laborem 
nostrum malignus interpres? Min ime quidem, nec tantum nobis arrogamus." 
Es zeigt gleichermaßen Selbstbewußtsein und Bescheidenheit des Verfassers. 

1 5 Schreibmaschinenabschrift,  Vorwor t S. VI . Auch Wolfgang Mittermaier, 
S. 3, vermutet das — woh l i m Anschluß an Radbruch. 

1 6 Vgl. oben F N 11. 
1 7 Mitgetei l t bei Radbruch  S. 165. 

2 Schubert 


